
BÄRN24 Berns Wochenzeitung
Dienstag, 19. September 2023
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 18.9. bis Samstag, 23.9.23

BIO FAIRTRADE 
BANANEN
Herkunft siehe Etikette, 
per kg BROCCOLI

Schweiz, per kg

CASWELL 
ZINFANDEL
California, USA, 
75 cl, 2020 FRIFRENCH 

FRANZÖSISCHE SALATSAUCE
1 l

JACOBS 
KAFFEEKAPSELN
div. Sorten, z.B.
Lungo classico, 20 Kapseln

LINDT PRALINÉS
div. Sorten, z.B.
Lindor Kugeln Milch, 250 g

MINI BABYBEL
9 x 22 g, Aktion 9 für 6

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
div. Sorten, z.B.
Caffè Lungo, 16 Kapseln

NESTLÉ LC1
div. Sorten, z.B.
Vanille, 150 g

OLD EL PASO
div. Sorten, z.B.
Flour Tortillas, 8 Stück

RED BULL 
ENERGY DRINK
6 x 250 ml

RICHTERICH SCHAUMKUSS
div. Sorten, z.B.
Original, 4 x 32 g

SHEBA
div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel, 15 x 50 g

TEMPO 
PAPIERTASCHENTÜCHER
div. Sorten, z.B.
Classic, 30 x 10 Stück

VOLG BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Vogelnestli, 
200 g

BIRRA 
MORETTI
Dose, 
6 x 50 cl

SUTTERO 
POULETBRÜSTLI
per 100 g

CELEBRATIONS
196 g

HUGO 
ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

LOTUS BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Karamellgebäck Original, 
2 x 250 g

PEPITA 
GRAPEFRUIT
6 x 1,5 l

VOLG 
BIRCHERMÜESLI
ohne Rosinen, 700 g

VOLG 
GEMÜSEKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen/Karotten fein, 2 x 260 g

VOLG 
SHAMPOO UND SPÜLUNG
2 x 300 ml

WC FRISCH
div. Sorten, z.B.
Kraft Aktiv Lemon, 50 g

9.90
statt 14.90

Ich kam heute nach der  
Arbeit nach Hause und 
wollte wie gewohnt auf 
meinem Privatparkplatz 
parkieren. Dies war aller-

dings nicht möglich, weil 
bereits ein Auto auf mei-
nem Parkplatz stand. Darf 
ich dieses Fahrzeug absch-
leppen lassen?

Nahezu jeder hat dies schon erlebt, 
dass auf einem Privatparkplatz  
Unberechtigte ihr Fahrzeug abstellen. 
Dies kann für die Eigentümer sehr 
ärgerlich sein. Wie kann man vorgehen 
und welche Möglichkeiten sind in 
dieser Situation am sinnvollsten?

Auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen, zu wel-
chen Privatparkplätze gehören, kann die Polizei 

keine Ordnungsbussen erlassen. Daher empfiehlt 
es sich, zunächst den Fahrer oder die Fahrerin 
ausfindig zu machen. Sollte die Person nicht auf-
findbar sein, gibt es die Möglichkeit, mittels des 
Kennzeichens den Halter oder die Halterin über 
das Strassenverkehrsamt ausfindig zu machen 
und so mit dieser Person in Kontakt zu treten. 
Zudem sieht der Besitzesschutz gemäss Schwei-
zer Recht vor, dass jeder Eigentümer/Mieter bzw. 
jede Eigentümerin/Mieterin ein ohne sein/ihr 
Einverständnis abgestelltes Fahrzeug abschlep-
pen lassen darf, wenn der Parkplatz selbst ge-
braucht wird oder das falsch parkierte Fahrzeug 
die Durchfahrt versperrt. Zu beachten ist jedoch, 
dass der Eigentümer/Mieter bzw. die Eigentü-
merin/Mieterin des Parkplatzes die Kosten des 
Abschleppdienstes bezahlen muss, da diese/r das 
Abschleppen in Auftrag gegeben hat. Sollte der 

Eigentümer bzw. die Eigentümerin des Parkplat-
zes aber zu Recht gehandelt haben und war das 
Abschleppen des Fahrzeuges verhältnismässig, 
können die Kosten allenfalls als Schadenersatz 
zurückgefordert werden. Es empfiehlt sich jedoch 
aufgrund der hohen Kosten des Abschleppdiens-
tes, sich vorgängig mit dem Strassenverkehrsamt 
in Verbindung zu setzen und den Halter bzw. die 
Halterin des falsch parkierten Fahrzeuges aus-
findig zu machen und zu kontaktieren. Auf kei-
nen Fall ist aber ein falsch parkiertes Fahrzeug 
zuzuparken oder zu blockieren. Dies kann unter 
Umständen als Nötigung ausgelegt werden und 
ist damit strafbar.

Dr. iur. Sarah Schläppi  
Rechtsanwältin, Geschäftsführerin, Verwaltungsrätin

SARAH HAT RECHT
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